
c) Für Stuttgart und fUr den Zusammenhang mit den Ehrengerichts

verfahren sprjche, daß das geplante große Verfahren gegen die
RAF voraussichtlich in Stuttgart stat~finden werde und die

Verfahren gegen Croissant/Lang/Cassel diese Verfahren vorbe
reiten sollten.

Zwei Vertreter der RH e~V. wünschten an der Versammlung teil
zunehmen. mindestens jedoch an der Diskussion darüber, w~s
gegen das Ausschlußgesetz gemacht werden sollte. Es ~urd~ da
rauf hingewiesen. daß auch die andere RH Kontakt für eine

Kampa~ne aufgenommen habe. Es bestand Einigkeit darüber. das
Verteldiger~reffen ohne die RH e.V. durchzuführen und keinen

allgemeinen Besprechungstermin zu vereinbaren.

Es wurde der Vorschlag ge~a~h~~,,~~ die politischen Verteidigerauf Einladung von Schily/ '~T~~~ Ende Januar in Stuttgart

eine Veranstaltung machen sollten. Dafür wurden folgende Gründe
angeführt:

a) Die bisherigen Verfolgun~smaßnahmen gegen die Anwälte und

das Gesetz seien die politische Anwort auf die propagandis
tische Funktion der Verteidiger sowohl in der Hauptverhand

lung als auch in den von ihnen ?egründeten Komitees. Ihrer
propagandistischen Tätigkeit sel es zu verdanken •. daß der

,öffentlichkeit bewu~t sei, daß es politische Gefangene gibt.
daß sie einer Sonderbehandlung der Folter unterworfen wiirden

~ wegen ihres Konzeots der Stadtguerilla. Das Gesetz werde
vorbereitet. weil die Inhaftierung einzelner ~ffentlich
schwieriger durchsetzbar s~i und auch nic~t mehr zur' Diskussion
stünde. weil andererseits das Berufsverbot nach der Anwalts-,

ordnung jahrelang dauern könne.

b) Für Stuttqart spräche. daß dort die ersten Ehrengerichtsver
fahren aufgrund des Hungerstreiks der Anwält~ vor dem BGH

durchgeführt wiirden und über diese Hungerstreiks der Zusammen
hang mit der Isolationsfolter klar hergestellt würde. also

auch mit der roMtischen Funktion der Vertediger und der
Arbeit der Komitees.

KURT GROENEWOLD
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Die GrUnde dagegen waren u.a., daß

a) die Kampagne bzw. ihrer Eröffnung Sache der politischen Gru~pen
nicht der Anwälte seien. Dieser Einwand wurde aber von den

meisten sofort zurUckgewiesen,

b) daß sich das Gesetz nicht so sehr gegen die Tätigkeit der Ver
teidiger in den Sachen der RAF~Gefangenen richtete, sondern im

Zusammenhang mit den sich verschärfenden Klassenkämpfen stünden
und 'die Ausschaltung der politischen. Verteidiger in den massen
haften Verfahren vorbereiteten,

c) Ehrengerichtsverfahren flatterten den anderen Anwälten massen
weise ins Haus. Sie zum Aufhänger der Kampagne zu nehmen, sei
einfach lächerlich.

d) Die aufgeschlossene liberale öffentlichkeit, insbesondere
liberale Anwälte wUrden nicht gewonnen, vielMehr abgeschreckt,

wenn man die Veranstaltung im Zusammenhang bringen wUrde mit
der Aktion vor dem Bundesgerichtshof und den Ehrengerichtsver

fahren deshalb. Gew~nnen würden sie aber darüber, daß sich
dieses Gesetz gegen die Anwaltstätigkeit insbesondere in poli
tischen Strafsachen richten würde.

Die Abstimmung ergab, daß die Hehrheit für die Veranstaltung am
30.1.1974 war, als Aufhänger aber gegen Anwaltsgesetz/konkrete

Verfolgungsmaßnahmen: Sondern für Anwaltsge$~tz/Aufhänger An -
waltsgesetz war. ,

Demgemäß kam der Vorschlag, die Veranstaltung nicht in Stuttgart,

sondern in Bonn, wo der Gesetzgeber sitzt, stattfinden zu lassen.
Da aber dann der Vorschlag kam, in Bonn nur die geplante Dokumen

tation auf einer Pressekonferenz vorzustellen, wurde dann Stuttgart
als Veranstaltungsort festgelegt.

Sch;ly/Hannover hatten abgelehnt, E;nlader zu sein. Abgelehnt

wurde auch der Vorschlag, die Verteidiger als Gruope als Einlader
anzuführen. Beschlossen wurde, daß eine neutrale Organisation

(HU u.a.) Veranstalter sein sollte. Croissant soll das organ; 
sieren.

Als Redner wurden Hannover/Preuß bestimmt. Nach dieser Festlegung

kam noch einmal Kritik. Insbesondere wurde gefordert, daß in jedem
Fall Croissant in Stuttgart sprechen mij~te. Es ''Iurde dann festge

legt, daß alle 4 Kandidaten sprechen, Croissant über die Verfolgungs
maßnahmen, die anderen 3 Hannover/PreuR/Schily (se;n Hame sollte

auf der Ankündigung erscheinen, weil das Gesetz immerhin Schily
genannt wird) wollten sich untereinander absprechen.

Der Vorschlag aus Stuttqart, die ßetriebsratsvorsitzenden Lamml
Eberle sprechen zu lassen, wurde ohne Diskussion bereitwillig
angenommen und zwar so, daß je einer von ihnen am Anfang und am
Ende spricht.

Abgelehnt wurde der Vorschlag, daß zu der Veranstaltun~ andere
Anwälte im Namen aller versammelten Rechtsanwälte oder'Anwälte

eingeladen werden sollten. Vielmehr sollte jeder Anwalt für sich
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auf die Veransta1tun1 hinweisen unrl einladen. Weitere unmittelhare
Aktivitäten der rolitischen Verteidiger wurden nicht fest~e1egt.

Ober die Doku~cnt~tion war schon im Zusam~enhang mit der Veran 

sta1tung ge5~rochen worden. Es wurde herichtet, da' das Komitee
in Hilmburg bereits an einer arheitet. In der Dokumentation soll

im Zusammenhanq mit dem Ausschlußgesetz über die Verfolgu~0~maß 
nahmen in der Zeit der Wei~arer Republik etc. berichtet werden und

über die Verfolgungsmaßnahmen im Zusamm~rihang mit den politischen
Ge f a-nge ne n. H ~nn 0 ver I Pr e uß / Hof fm an n/ Nie pe 1/ G r0 e new 0 1d/ Kö n cke soll e n

d_fan arbe~ten •..

Die Stutt~arter Anwälte Croissant/lang/Cassel hatten schriftlich
bereits dle anwesenden und andere Anwälte gebeten, sich in ihrer

Ehrengerichtssache wegen des Hungerstreiks vor dem Bundesgerichts
hof gegen Folter an den politischen Gefa~genen als Verteidiger zu

melden. O~gegen gab es erhebliche Opposition. Es wurde gesagt,
ein Haufen Rechtsanwälte sehe nur aus wie ein Haufen schwar~er

krähen. Außerde~ könnte das Argument auftauchen, daß hier 50 An
wä'lte' zur Verteidigung bereit seien, die Anwälte sonst immer über

Ze itm an qe 1 k 1a g te n, .\'1e n n e s um ihr e ~1an dan te n gin ge. D adur ch w ü rde
~ie geplante Demonstration unglauhwürdig. Es wurde auch das Argu-

ment gebracht, drei gute Verteidiger seien besser und könnten wesent
lich mehr erreichen. Auch wurde gesagt, für Ehren~erichtsverfahren,

die dauernd einQeleitet würden, lohne sich dieser Aufwand nicht
und sei einfach lächerlich. Von den Stuttgartern wurde darauf

hingewies~n, daß es auf den sogenannten guten Prozeß nicht an-
komme. sondern darauf, dar Ube r den Z usa In JTlen h an 9 zwischen A m'l a 11S
verfolgung, Folter und Isolation herzustellen und die Solidarität
der politischen Strafverteidiger zu zeigen. Das massenweise Er
scheinen im Zusammenhang mit dem Ausschlu~ yon Becker/SPK-Prozeß
sei günstig gewesen. Die Justiz greife sich hier einzelne Anwälte

heraus, obwohl nicht nur die Unterzeichner der Hunqerstreiker 
klärung, sondern auch andere Anwälte an der Demonstration vor dem

BGH teilgenommen haben, eben weil das große Verfahren voraus 
sichtlich in Stuttgart stattfinden würde •

Oie flünci1ener wiesen auf ihre eig'enen Verfahren hin und meinten,

daß die gemeinsame Vertretung einen demonstrativen Effekt habe.
Oie Verteidigung im einzelnen müsse dann noch besprochen werden.

Insgesamt wurde die Diskussion so zusammengefaßt, daß sich viele
Kollegen für die Stuttgarter Anwälte als Verteidiger in den Ehren

gerichtsverfahren ~unächst einmal melden sollten, und zwar mijglfchst
bald.

Von ei~effi-B~~~~alt wurden die Briefe eines Anwalts an Ge

fangene, insbesondere"-der eine, indem er erwähnt worden \'lar,I<",H'A'''~:

. "
a) die Fotokopie enthalte das Wort Verteidigerpost, er könne sich

nicht erinnern, dem Anwalt eine Vollmacht erteilt zu haben,

b) der Brief enthalte eine rtitteilung darüber, ,,'as er mit einer

Mandantin besprpchen habe. Es sei allein seine Sache, Gesprächs
inhalte mit einer Mandantin anderen mitzuteilen. Nur er und die

Mandantin hätten solche Mitte'ilunqen untereinander auszumachen
und andere Anw~lte, auch wenn sie"fUr dieselbe Mandantin Voll

macht hätten, hätten dazu kein Recht ••
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Der Einwand, GesDr~che mit Mandanten dürfe nur der betroffene
Anwalt öffentlich machen, sei formal und falsch: Ober den

Gesprächsinh~lt verfügte auch der andere Gesprächsteilnehmer.
der Gefangene. Außerdem könne diese Verteidigung nichtl dildurch

geführt. werden, daß auch die Anwälte die Gefangenen verein
zelten~ Vielmehr sei die Gruppe als Gruppe verfolgt, insbe

sondere als Gruppe der Isolationsfolter ·~nterworfen und mUßte
insoweit als Gruppe politisch verteidigt werden. Dazu gehörte

ein5 mögli,chst umfassende .Information. -
X r-\. ~ ~ t..-\ c.{t\,... ~ LA. l e~ ~ 1-'\ .

b) Diese Information sei also notwendig. um die von der Bundes- _
anwaltschaft gewollte Isolation und Folter zu durchbrechen

und deshalb hätten die Anwälte im März die Komitees gegründet.
Deshalb könnte sich grundsätzlich daran nichts ändern.

c) in dem ßrief stün~e etwas von einem Streit zwischen einem
Anwalt und einem rlandanten in ~erlin über die Verteidioungs-

linie, ~hne da~ der erw~hnte Anwalt habe vorher Stellung
nehmen können,

c) Offenbar fUrchteten die Kritiker nur MitteilunQen über An 

wälte. Ein Anhörungsrecht k~~e nicht in Betracht, allenfalls
in Ausnahmefällen. Von r.eriichten könnte nicht gesrrochen
werden, weil jeder Anwalt iu den ßriefen der anderen Stellung
nehMen könnte. G~riichte \.,rürdf>neher von anderen gemacht.

''Kritisiert \'/crden' kiinnten nur konkrete Punkte darüber, ob sie
in einem solchen ßrip.f so hineinqehörten. Y.ritisiert werden

könnte nach jetziger Einschätzung der Punkt c) (Streit Mandant/

Es \'/urde noch gesagt, solche Berichtaseien gegenüber den An\'/alts

kollegen unsolidarisch. Aus Frankfurt wurden die Briefe noch als
regelmäßiges Gekotze bezeichnet, d:ie nur Gerüchte enthielten und

über Anwälte diffamatorische Äußerungen enthielten. Aus Frankfurt
wurde auch gesagt, daß bei der Zellendurchsuchung doch genug

Papier gefunden worden sei und man der anderen Seite nicht nochmehr. Material überlassen könnte •. Aus Berlin wurde einmal festge

stellt, daß die Briefe notwendig für die Information der Ge 
fang~nen seien, um die Isolation zu durchbrechen. Das sei der

einzige Heg, den die An\'/älte dafür hätten. Darüber könne nicht
weiter diskutiert werden. Allerdinqs habe er auch schon einzelne

genaue Bezeichnungen kritisiert..
Hinzugefügt '\'/urde noch, daß die Information not\'lendig sei" daß
es aber gelegentlich einen (black out) gebe. also etwas un 

kontrolliertes. Betroffene Anw~lte mUßten sozusagen ein An 
hörungsrecht haben. Außerdem sei es wichtig, daß die Anwälte

auch gegenüber ~iesen Gefangenen ihre eigene Politik verfo19ten
und sich nicht ohne weiteres der Tendenz, sich instrumental, 

sieren zu lassen, unterwerfen wUrden.

Zur Kritik \'/urde !I~!)agti e"'''''ldc.'':

X un-d--ea.ß s-ie i·~-tt-U~e.,

d) Uher eine in Berlin erkrankte Gefangene stünde, daß ihre An

wälte alles mobilisieren wollten, offenbar aber nur ~nträge
an das Gericht gemacht hätten. Er habe da zwar Fehler gemacht.
Die Sache sei aber ausschließlich zwischen ihm und der Mandanti,
zu klären.
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6.) Zum Punkt Verteidigung von Ströbcle/Becker/Groenewold etc. wegen
§ 129 wurde vorgeschlagen, daß die betroffenen Anwälte die ,Frage

eines westdeutschen Verteidigers und internationaler Verteidiger
intern besprechen sollten •

1r. )

i .)

,.)

10.
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Am/a 1 t) .

In diesem Zusammenhang wurde noch einmal der Vorschlag gemacht,
daß alle Anwälte alle verteidigten. Das wurde aber von den

meisten ~baclehnt einmal wegen der Gefahr, daß beim Ausschluß
eines Anwalts alle ausgeschlossen würden, zum anderen auch mit

der ßegriindung, daß solche Verteidigungen oft bes.ser je\'!eils
fUr einzelne M~ndanten gefUhrt wUrden und nicht nach den
Interessen oder WUnsc~en anderer.

Das Gespr~ch wurde so zusammengefaßt, daß die Sache nicht zu
Ende diskutiert werden könnte, die Kritik aber berücksichtigt
werden wUrde.

.
Zum Treffen der französischen Anwälte wurde berichtet. daß sich

Monsieur de Felice bereit erklärt hätte, sich an der Verteidigung
der Anwälte zu beteiligen. Golzem/Plottnitz hatten eine schrift

liche Einladung bekommen und erklärten, sie fUhren dort hin.

Zur Kursbuch-Diskussion fehlte Riemann ohnehin. Eschen war weg 
gegangen. Lang gab einen längeren Bericht. Der Vorschlag, daß

alle vier Anwälte ihren Honoraranspruch an Lang abtreten und
dieser ev. auch klagen sollte, wurde abgelehnt. Es lohne sich
nicht. trotz des Hinweises auf die Differenz zwischen DM 30.000.00
und DM 8.000.CO. Lang sollte einmal von Riemann die von diesem als

Teilhonorar akzeptierten DM 1.500.00 wiederholen und außerdem mit
dem Kursbuch über die Abrechnung des Gewinns verhandeln. Die meisten

Anwälte hatten wenig Neigung. noch ~as zu machen.

Es wurde festqesetzt. daß das Geld vom Kursbuch auf demAnderkonto
Lang bleiben,soll und daß das Geld auf die für 1973 bis 20.1.1974
nachgewiesenen Reisekosten aufgeteilt werden soll.

Das Spendenkonto in Ham'urq. das die Komitees eingerichtet haben,
wurde akzeptiert und bekanntqegeben. ~

Im Zusammenhang mit den reisen wurde noch einmal die Forderung

gestellt. da~ zur Entlastung der öfters reisenden V~rteidiger und

zur Durchbrechung der Isolation es notwendig sei. ~~~ sich mehrAnwälte für die einzelnen Gefangenen legitimierten. bagegen wurden
die schon oben geschilderten Bedenken gebracht. Mindestens ~urde

dann gefordert. daß die betroffenen nicht so belasteten Anwälte
mindestens noch einige Mandanten hinzunehmen wollten. Das wurde

abgelehnt. Schließlich wurden einige Anwälte konkret kritisiert.
well sie ihre Mandanten nicht bzw. nur in großen Abständen be 
suchten. Dabei wurde von Ströbele erwähnt. daß er aus der Kasse
der RH ausdrücklich Reisekostenerstattung in Aussicht gestellt

hatte. Eine Änderung der Reisehäufigkeit der anderen Anwälte
zeichnete sich-nicht ab.

Die Komitees hatten Mit~lieder und zwei Anwälte zum Amnesty-Kongress

in Paris ~cschickt. Golzem kriti~erte. daß di~ Anwälte nicht. wie
sie CrWJrt0t hatten, auf der Plenarsitzu~g hätten reden können und
daß er darUher falsch informiert worden sei. Deshalb sei er nach

de 111 e rs t (:11 T u 9 i1 b ~!;,;rc ist. G r0 e ne~:0 1d wie s dein 9e gen übe r dar auf hin.

I
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Hamburg, den 19.Dezember
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daß sie zwar nicht hätten reden können, auch Teuns krank war,
sie aber am nächsten Tag in der Haupthalle einen Stand er -

richtet hätten, außerdem eine Pressekonferenz veranstaltet

hätten und eine Reihe von Interviews gegeben. Auf diese Weise

sei der gleiche Zweck erfijllt und das,Ziel, konkret über dje
Folter an politischen Gefangenen in ,der Bundesrepublik zu
reden, doch erreicht worden. Im übrigen sollte die Kritik
darüber am besten im Komitee ausgetragen 'werden, da die An 

wälte mit den Komitees dorthin gereist seien.

Der Vorschlag, zwei Vertreter zur RH e.V. zu schicken, wurde
abgelehnt. Stattdessen wurde gesagt, daß die Anwälte natürlich

mit der RH e.V. dann zusammenarbeiten sollten, wenn diese eine
Veranstaltung .gegen das Anwaltsgesetz und ge4en Foltef an

politischen Gefangenen machten. Wichtig sei dann, den Standpunkt
der Verteidiger an politischen Gefangenen darzustellen •

•

Dabei erhielten wir noch die Information, daß die RH e.V. ohne

hin nicht die Absicht habe, mit den Dolitischen Verteidigern als
Organisation zu verh~ndeln, sondern sich noch einzeln mit ihnen

in Verbindung setzen werde.

10.) Ströbele kündigte noch eine Aktenliste an und darijbert daß er
bestimmen werde, wer welche Verteidigerakten den jewel1igen Ge
fangenen geben 5011.

Hamburg, den 19.Dezember 1973




